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Das InstitutderWirtschaftsprüfer inDeutschlande.V. (IDW)hat laut seinerPMvom6.3.2024erstmals eineESRS-Modulverlautbarung

entwickelt, die Unternehmen und deren Abschlussprüfer bei einer einheitlichen Auslegung und Anwendung der neuen Europä-

ischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung unterstützt. Anlass sei der von der Europäischen Kommission veröffent-

lichte erste Satz der ESRS, der bereits für 2024 von bestimmtenUnternehmen angewendet werdenmuss. Um eine einheitliche Aus-

legungder neuen Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) von großenUnternehmen, die sie gemäß

CSRD anwendenmüssen, zu unterstützen, habe das IDWAntworten auf Auslegungsfragen bei der konkreten Anwendung der ESRS

erarbeitet. Der Entwurf in Form einer Modulverlautbarung (IDW RS FAB 100: ESRS-Modulverlautbarung) sei jetzt veröffentlicht und

stehe bis zum 30.6.2024 zur öffentlichen Konsultation bereit. Die Modulverlautbarungwerde stetig um praktische Fragestellungen

fortentwickelt. „Die Finanzberichterstattung hatte Jahrzehnte Zeit sich zu entwickeln. Die Nachhaltigkeitsregeln müssen aber kurz-

fristigangewandtwerdenund lassennaturgemäßFragenoffen.Als IDWtragenwir sodazubei,dassUnsicherheitenbeseitigtwerden

und die Anwendungmöglichst einheitlich erfolgt“, stelltMelanie Sack, Vorstandssprecherin des IDW, fest. Das IDWgebe damit dem

Berufsstand, denAnwendernundAdressaten, eineGrundlage für einederNormentsprechendeundvergleichbareBerichterstattung

andieHand.Sack: „DieNachhaltigkeitsberichterstattung isteinwesentlicherBaustein fürdienachhaltigeTransformation.Adressaten

brauchenverlässlicheundvergleichbare Informationen.Hier istesunsals IDWeinAnliegen, soeinenBeitrag zurFortentwicklungder

Nachhaltigkeitsberichterstattung zu leisten.“ Die ersten fünf Modul-Entwürfe thematisierten zentrale Fragestellungen rund um die

Wesentlichkeitsanalyse. Weitere Modul-Entwürfe seien bereits in Vorbereitung und sollten zeitnah veröffentlicht werden. Das IDW

arbeite ferner an den Eckpunkten einer Prüfungsverlautbarung, die deutsche Besonderheiten zu internationalen Prüfungsnor-

men wie ISAE 3000 (Revised) und den für Ende 2024 erwarteten ISSA 5000 abdecken soll.

Gabriele Bourgon,

Ressortleiterin
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Rechnungslegung
IVSC: Perspektivenpapier zu immateriellen

Vermögenswerten

-tb- Der International Valuation Standards Coun-

cil (IVSC) hat sein fünftes Perspektivenpapier zu

immateriellen Vermögenswerten veröffentlicht.

Dieses umfasst Überlegungen zu der wirtschaft-

lichen Bedeutung von Daten, den Herausforde-

rungen bei ihrer Bewertung, den Auswirkungen

auf die Finanzberichterstattung und den prakti-

schen Implikationen für Bewertungsexperten.

Die PM ist unter https://www.ivsc.org abrufbar.

EFRAG: FAQ-Dokument zu den ESRS

-tb- Die European Financial Reporting Advisory

Group (EFRAG) hat den zweiten Satz von Antwor-

ten auf häufig gestellte Fragen zu der Anwen-

dung der European Sustainability Reporting

Standards (ESRS) veröffentlicht. Die PM ist unter

https://www.efrag.org abrufbar.

 Weitere Informationen dazu auch unter www.

drsc.de und www.idw.de.

DRSC: Paneldiskussion und Zwischenergeb-

nisse der Evaluation zur Anwendung der

IFRS in Deutschland

Das Deutsche Rechnungslegungs Standards Com-

mittee (DRSC) startet in Kürze die zweite Phase ei-

ner EvaluationzurAnwendungder IFRS inDeutsch-

land und lädt alle interessierten Kreise zur

Teilnahme an einer Öffentlichen Podiumsdiskussi-

on (virtuell) am 21.3.2024 von 13–15.45 Uhr ein.

Zentrale Inhalte der Veranstaltung sind die Vorstel-

lung der Zielsetzung und des weiteren Ablaufs der

DRSC-Studie und die Diskussion der in Phase 1 der

Studie (BB 2023, 744) gewonnenen Zwischener-

gebnisse in zwei Panels. Die Panelisten sind Vertre-

ter sowohl der Ersteller von Unternehmensab-

schlüssen als auch der Nutzer, Hochschullehrer,

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Zudem wird

allen Teilnehmern der Veranstaltung die Möglich-

keit gegeben,GedankenundFragenzurStudieaus-

zutauschen. Explizit sind auch Nichtanwender der

IFRS eingeladen und aufgerufen sich zu beteiligen,

um ein vollständiges Meinungsbild zu erhalten.

Weitere Details zum Inhalt der Veranstaltung ent-

nehmen Sie der unter www.drsc.de abrufbaren

Agenda. Sie können sich ab sofort per E-Mail für die

Online-Teilnahme an der Veranstaltung anmelden

(rodriguez@drsc.de). Die Zugangsdaten erhalten

SiekurzfristigvorderVeranstaltung.Wie indembe-

gleitenden undebenfalls unterwww.drsc.de abruf-

baren Leitfaden zur Phase1dargestellt, bestehtdas

Ziel der Studie in einer objektiven Aufnahme der

verschiedenen Stakeholder-Perspektiven zur An-

wendungder IFRS inDeutschland.NebenderMoti-

vation zur Anwendung und den damit verbunde-

nen Herausforderungen aus Sicht der Ersteller sol-

len auch die Nutzerperspektive sowie die konzep-

tionellen Wechselwirkungen mit den vielfältigen

Funktionen der Finanzberichterstattung einbezo-

gen werden. In einem ersten Schritt (Phase 1) wur-

denhierzu interessierteStakeholderausallenBerei-

chen (Abschlussersteller, Prüfer, Forschung&Lehre,

Nutzer) über Interviews beteiligt. Aufbauend auf

den Gruppeninterviews wurde ein erster struktu-

rierter Fragenkatalog entwickelt, welcher als On-

line-Befragung zur allgemeinen, öffentlichen Kon-

sultation den Erstellern von Unternehmensab-

schlüssen zur Verfügung gestellt werden soll (Start

der Phase2). EinenSchwerpunktbildet hierbei, den

spezifischen Nutzen eines bedingten Wahlrechts

zur befreienden Anwendung der IFRS im Einzelab-

schluss für unterschiedliche Unternehmenstypen

und -größen empirisch zu erheben. Dazu soll zum

einen eine geschichtete Stichprobe von Unterneh-

men aller Größenklassen gezielt angesprochen

werden. Gleichzeitig wird das DRSC auch die inte-

ressierte Allgemeinheit zur Teilnahme einladen.

Weiterführende Informationen zum Hintergrund

undzumAblaufderGesamtstudiehatdasDRSCun-

terwww.drsc.de auf der Projektseite zusammenge-

stellt. Für Rückfragen steht das Projektteam des

DRSC (Ilka Canitz, canitz@drsc.de, und Peter Zim-

niok, zimniok@drsc.de) zur Verfügung.
(www.drsc.de)

Wirtschaftsprüfung
IDW: Solidaritätszuschlag verfassungswidrig

Auf Bitte des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG)

hat das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) eine

unter www.idw.de abrufbare Stellungnahme zur

Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlagge-

setzes abgegeben. In dem Verfahren vor dem

BVerfG hat sich das IDW dahingehend geäußert,

dass der Solidaritätszuschlag inder gegenwärtigen

Fassung aufgrund eines Verstoßes gegen Art. 106

Abs. 1 Nr. 6 GG verfassungswidrig, also nicht mehr

mit den finanzverfassungsrechtlichen Regelungen

vereinbar erscheine. Denn ein vorübergehender

besonderer Finanzbedarf der öffentlichen Hand

bestehe nicht mehr. Ebenso habe auch der Bund

als alleiniger Empfänger der Einnahmen des SolZG

keinen Sonderbedarf mehr. Das BVerfG hatte das

IDW ausdrücklich darum gebeten, sich auch mit

den Argumenten des Bundesfinanzhofs (BFH) in

dessenUrteil vom 17.1.2023 (IX R 15/20) auseinan-

derzusetzen.Der BFHvertrat seinerzeit imErgebnis

die Auffassung, dass das Solidaritätszuschlagsge-

setz 1995 (SolZG) jedenfalls (noch) nicht im Streit-

zeitraum 2019 und 2020 verfassungswidrig war.

Nach Auffassung des IDW liegt dem neuen Finanz-
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